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Allgemeine Einkaufsbedingungen 
der Hänel GmbH & Co. KG

§ 1 Geltungsbereich, Form
 (1)  Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten  

für alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern und 
Lieferanten. Die AEB gelten nur, wenn der Lieferant Unternehmer  
(§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

 (2)  Die AEB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/ 
oder die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht 
darauf, ob der Lieferant die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern 
einkauft (§§433, 651 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten 
die AEB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers gültigen  
bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung  
als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne 
dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.  
Die jeweils aktuelle Fassung der Einkaufsbedingungen ist abrufbar 
unter www.haenel.de.

 (3)  Diese AEB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten-
werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir  
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 
wenn wir in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
des Verkäufers dessen Lieferungen vorbehaltlos annehmen. Als 
Anerkennung gilt somit weder unser Schweigen noch die Annahme 
der Leistung oder deren Bezahlung.

 (4)  Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Liefe- 
ranten (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AEB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schrift- 
licher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

 (5)  Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Lieferanten in Bezug 
auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich, 
d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. 
Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere 
bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

 (6)  Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klar- 
stellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten 
daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB nicht 
unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss
 (1)  Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe  

oder Bestätigung als verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer  
(z.B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der 
Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Liefe- 
rant zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor An- 
nahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

 (2)  Der Lieferant ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 
5 Tagen schriftlich zu bestätigen oder insbesondere durch Versendung 
der Ware vorbehaltlos auszuführen (Annahme). Eine verspätete 
Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch uns.

§ 3 Lieferumfang / Änderungen des Lieferumfanges / Ersatzteile
 (1)  Der Lieferant wird dafür Sorge tragen, dass ihm alle für die Erfüllung 

seiner vertraglichen Verpflichtungen bedeutsamen Daten und 
Umstände sowie die von uns beabsichtigte Verwendung seiner 
Lieferungen rechtzeitig bekannt sind. Er steht dafür ein, dass seine 
Lieferungen alle Leistungen umfassen, die für eine vorschriftsmäßige, 
sichere und wirtschaftliche Verwendung notwendig sind, dass  
sie für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind und dem  
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Der Liefe- 
rant wird bei der Leistungserbringung alle einschlägigen Normen, 

Gesetze und Rechtsvorschriften, insbesondere die einschlä- 
gigen Umweltschutz-, Gefahrstoff-, Gefahrgut- und Unfallver- 
hütungsvorschriften beachten, sowie die allgemein anerkann- 
ten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln ein- 
halten. Der Lieferant hat uns aufzuklären über die erforderlichen 
behördlichen Genehmigungen und Meldepflichten für die Einfuhr  
und das Betreiben der Liefergegenstände.

 (2)  Wir können im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten 
Änderungen des Liefergegenstandes in Konstruktion und Aus- 
führung verlangen. Der Lieferant hat die Änderungen in ange- 
messener Frist umzusetzen. Über die Auswirkungen, insbeson- 
dere hinsichtlich der Mehr- und Minderkosten, sowie der Liefer- 
termine sind einvernehmlich angemessene Regelungen zu  
treffen. Kommt eine Einigung innerhalb angemessener Zeit  
nicht zustande, entscheiden wir nach billigem Ermessen.

 (3)  Der Lieferant stellt sicher, dass er uns auch für einen Zeitraum  
von 10 Jahren nach Beendigung der Lieferbeziehung zu angemes- 
senen Bedingungen mit den Liefergegenständen oder Teilen davon 
als Ersatzteile beliefern kann.

§ 4 Preise / Zahlungsbedingungen
 (1)  Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Falls nichts anderes verein-

bart ist, erfolgt die Zahlung innerhalb von 14 Tagen mit 3 % Skonto 
oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug. Die Frist beginnt mit Erhalt 
der vertragsgemäßen Leistung und einer ordnungsgemäßen und 
nachprüfbaren Rechnung. Bei Annahme verfrühter Lieferungen 
beginnt die Frist jedoch frühestens mit dem vereinbarten Liefertermin.

 (2)  Der Lieferant ist nicht berechtigt, Forderungen, die ihm gegen uns 
zustehen, abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Die 
Regelung des § 354a HGB bleibt davon unberührt.

§ 5 Lieferbedingungen
 (1)  Die Lieferungen erfolgen DDU (Incoterms in ihrer jeweils aktuellen 

Fassung) an den von uns bezeichneten Ort, soweit nicht etwas  
anderes bestimmt ist, einschließlich Verpackung und Konser- 
vierung. Es ist die günstigste Versandart zu wählen. Warenan- 
lieferungen mit Sattelzug sind aus Platzgründen nur im Ausnahme- 
fall nach vorheriger Vereinbarung möglich. Ohne schriftliche 
Ausnahmegenehmigung erfolgt die Verweigerung der Annahme. 
Jeder Lieferung ist ein Versand- oder Lieferschein beizufügen.  
Der Lieferschein ist mit unserer Bestell-, Artikel- und Liefe- 
rantennummer zu versehen. Für Lieferungen aus Präferenz- 
ländern hat der Lieferant den Präferenznachweis jeder Lieferung bei-
zufügen. Die Langzeitlieferantenerklärung gem. EWG-VO 1207/2001 
ist einmal jährlich vorzulegen. Soweit die gelieferte Ware einer 
Ausfuhrgenehmigungspflicht unterliegt, sind wir unverzüglich zu 
informieren.

 (2)  Die Liefergegenstände sind handelsüblich und sachgerecht zu verpa-
cken. Wir sind berechtigt, dem Lieferanten die Art und Weise der 
Verpackung vorzuschreiben. Wenn wir wiederverwendungsfähige 
Verpackung frachtfrei an den Lieferanten zurücksenden, haben wir 
Anspruch auf eine Rückvergütung in Höhe des Wertes der 
Verpackung.

§ 6 Termine / Verzug
 (1)  Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die 

Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der 
Ware bei uns oder bei dem von uns bestimmten Empfänger. Wenn 
die Lieferzeit in der Bestellung nicht angegeben und auch nicht  
anderweitig vereinbart wurde, ist die Lieferung ab Vertragsschluss 
sofort fällig.
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 (2)  Der Lieferant hat uns eine erkennbare Verzögerung seiner Leistung 
unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen 
Dauer der Verzögerung schriftlich anzuzeigen. Auf von ihm nicht  
zu vertretende Ursachen einer Verzögerung kann sich der Liefe- 
rant nur dann berufen, wenn er der Anzeigepflicht nachgekom- 
men ist. Werden die vereinbarten Liefertermine nicht eingehalten,  
hat uns der Lieferant im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den 
durch die Verzögerung entstandenen Schaden zu ersetzen. Bei einer 
wiederholten Terminüberschreitung sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Teillieferungen sind nur nach Vereinbarung zulässig. 
Die Regelungen des Absatz 3 bleiben unberührt.

 (3)  Ist der Lieferant in Verzug, können wir – neben weitergehenden 
gesetzlichen Ansprüchen – pauschalierten Ersatz unseres Ver- 
zugsschadens i.H.v 1% des Nettopreises pro vollendete Kalender- 
woche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des 
Nettopreises der verspätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass ein höherer Schaden entstanden ist. Dem Liefe- 
ranten bleibt der Nachweis vorbehalten, dass überhaupt kein oder  
nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

§ 7 Geheimhaltung / Informationen
Der Lieferant wird die ihm von uns überlassenen Informationen wie etwa 
Zeichnungen, Unterlagen, Erkenntnisse, Muster, Fertigungsmittel, 
Datenträger usw. geheim halten, Dritten (auch Unterlieferanten) nicht  
ohne unsere schriftliche Zustimmung zugänglich machen und nicht für 
andere, als die von uns bestimmten Zwecke verwenden. Dies gilt entspre-
chend für Vervielfältigungen. Der Lieferant darf ohne unsere vorherige 
schriftliche Zustimmung nicht mit seiner Geschäftsbeziehung zu uns wer-
ben. Wir behalten uns das Eigentum und alle sonstigen Rechte (z.B. 
Urheberrechte) an den von uns zur Verfügung gestellten Informationen 
vor. Vervielfältigungen dürfen nur nach unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung angefertigt werden. Die Vervielfältigungen gehen mit ihrer 
Herstellung in unser Eigentum über. Es gilt hiermit zwischen dem 
Lieferanten und uns als vereinbart, dass der Lieferant die Vervielfältigungen 
für uns verwahrt. Der Lieferant hat die ihm zur Verfügung gestellten 
Unterlagen und Gegenstände sowie Vervielfältigungen davon auf seine 
Kosten sorgfältig zu verwahren, zu pflegen und zu versichern und auf unser 
Verlangen hin jederzeit herauszugeben bzw. zu vernichten. Ein 
Zurückbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, steht ihm nicht zu. Die 
vollständige Rückgabe bzw. Vernichtung ist schriftlich zu versichern. Der 
Lieferant haftet dafür, dass durch seine Lieferung und Ihre Verwertung 
keine fremden Urheberrechte, Patente, Warenzeichen oder andere 
Rechtsansprüche Dritter verletzt werden.

§ 8 Qualitätsmanagement / Wareneingangskontrolle
 (1)  Der Lieferant hat die Qualität seiner Lieferungen und Leistungen stän-

dig zu überwachen. Hierzu wird er ein Qualitätssicherungssystem 
nach DIN ISO 9001 bis 9004, VDA 6.1 oder QS 9000 oder einem 
anderen mit uns vereinbarten Standard aufbauen und unterhalten. 
Änderungen des Liefergegenstandes bedürfen der vorherigen 
Zustimmung durch uns. Der Lieferant hat für alle an uns gelieferten 
Produkte schriftlich festzuhalten, wann, in welcher Weise und durch 
wen die mangelfreie Herstellung der Lieferung gesichert wurde.  
Diese Aufzeichnungen sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren  
und uns auf Verlangen vorzulegen. Vorlieferanten sind entsprechend 
zu verpflichten.

 (2)  Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die 
gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: 
Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei 
unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung ein-
schließlich der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Trans- 
portbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei  
unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar  
sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine 
Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit  
eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist.  
Unsere Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. 
Unbeschadet unserer Untersuchungspflicht gilt unsere Rüge 
(Mängelanzeige) jedenfalls dann als unverzüglich und rechtzeitig, 
wenn sie innerhalb von 14 Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei 
offensichtlichen Mängeln, ab Lieferung abgesendet wird.

§ 9 Mängelhaftung / Aufwendungsersatz / Verjährung
 (1)  Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware  

(einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer 
Montage, mangelhafter Montage-, Betriebs- oder Bedienungs- 
anleitung) und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Liefe- 
ranten gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend  
nichts anderes bestimmt ist.

 (2)  Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer ins- 
besondere dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang auf uns die ver-
einbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaf- 
fenheit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die –  
insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme in unserer 
Bestellung – Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in  
gleicher Weise wie diese AEB in den Vertrag einbezogen wurden.  
Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Produktbeschreibung von 
uns, vom Verkäufer oder vom Hersteller stammt.

 (3)  Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Mängelansprüche 
uneingeschränkt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei 
Vertragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben 
ist.

 (4)  Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware 
und der erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Zweckbestimmung 
gemäß in eine andere Sache eingebaut wurde. Die zum Zwecke  
der Prüfung und Nacherfüllung vom Lieferanten aufgewendeten 
Kosten (einschließlich eventueller Ausbau- und Einbaukosten) trägt 
dieser auch dann, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein 
Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberech- 
tigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit  
haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig  
nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.

 (5)  Kommt der Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung –  
nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) 
oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – 
innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach,  
so können wir den Mangel selbst beseitigen und vom Lieferant  
Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entspre-
chenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den 
Lieferanten fehlgeschlagen oder für uns unzumutbar (z.B. wegen 
besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit  
oder drohendem Eintritt unverhältnismäßiger Schäden) bedarf  
es keiner Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir  
der Lieferant unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, unterrichten  
und die Nachbesserung von uns selbst oder von Dritten ausführen 
lassen. Hierdurch entstehende Kosten trägt der Lieferant.

 (6)  Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach  
den gesetzlichen Vorschriften zur Minderung des Kaufpreises oder 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem haben wir  
nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und 
Aufwendungsersatz. Der Lieferant haftet für sämtliche uns aufgrund 
der Sache mittelbar oder unmittelbar entstehenden Schäden und 
Aufwendungen. Ersatzpflichtig sind auch die Aufwendungen für eine 
den üblichen Umfang übersteigende Wareneingangskontrolle, sofern 
zumindest Teile der Lieferung als mangelhaft erkannt wurden. Dies 
gilt auch für eine teilweise oder vollständige Überprüfung der erhalte-
nen Lieferungen im weiteren Geschäftsablauf bei uns oder unseren 
Abnehmern. Sofern sich der Lieferant bei der Leistungserbringung 
Dritter bedient, haftet er für diese wie für Erfüllungsgehilfen.
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 (7)  Der Lieferant erstattet auch Aufwendungen bei unseren Abnehmern 
oder uns, die im Vorfeld von oder im Zusammenhang mit 
Mängelhaftungsereignissen zur frühzeitigen Schadensverhütung, 
-abwehr oder -minderung (Rückrufaktionen) entstehen.

 (8)  Soweit nicht gesetzlich etwas anderes zwingend vorgeschrieben ist, 
haftet der Lieferant für Mängel, die innerhalb von 24 Monaten ab 
Eingang der Lieferung bei uns bzw. ab Abnahme (wenn eine solche 
gesetzlich oder vertraglich bestimmt ist) auftreten. Im Falle der 
Nacherfüllung verlängert sich die Frist um die Zeit, in der der 
Liefergegenstand nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Für die 
Nacherfüllung gelten dieselben Fristen.

 (9)  Der Lieferant ist verpflichtet, für die Dauer der Lieferbeziehung für  
evtl. auftretende Risiken angemessenen Versicherungsschutz zu 
unterhalten. Der Nachweis ist auf unser Verlangen zu erbringen.

(10)  Die gelieferten Waren müssen den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen und auch den Sicherheitsempfehlungen der zuständi-
gen Fachgremien oder Fachverbände, z.B. VDE, VDI, DIN, usw.  
in Deutschland entsprechen. Des Weiteren müssen Inhaltsstoffe  
in gelieferten Waren gesetzlichen Vorschriften entsprechen 
(EU-Richtlinie 2011/65/EU, EG-Verordnung 1907/2006 und  
VDA-Norm 232-101). Der Lieferant ist für die Einhaltung  
der Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich.

(11)  Dem Lieferanten ist bekannt, dass die gelieferten Waren in unseren 
Produkten weltweit verwendet werden.

§ 10 Beistellungen und Produzentenhaftung
 (1)  Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Spezialverpackungen, Werkzeuge, 

Messmittel oder Ähnliches (Beistellungen) bleiben unser Eigentum. 
Vervielfältigungen von Beistellungen dürfen nur nach unserer vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung angefertigt werden. Die Verviel- 
fältigungen gehen mit ihrer Herstellung in unser Eigentum über. Ein 
Zurückbehaltungsrecht, gleich aus welchem Grund, steht dem 
Lieferanten an den Beistellungen nicht zu. Beistellungen sowie 
Vervielfältigungen davon dürfen Dritten (auch Unterlieferanten) nicht 
zugänglich gemacht und nicht für andere als die vereinbarten Zwecke 
verwendet werden.

 (2)  Ist der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns 
insoweit von Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in sei-
nem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im 
Außenverhältnis selbst haftet.

 (3)  Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Lieferant 
Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder 
im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter einschließlich 
von uns durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt  
und Umfang von Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – 
soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben 
unberührt.

 (4)  Der Lieferant hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer pau-
schalen Deckungssumme von mindestens 1 Mio. EUR pro Personen-/
Sachschaden abzuschließen und zu unterhalten.

§ 11 Werkzeuge
Unbeschadet anderweitiger Vereinbarungen erhalten wir in dem Umfang, 
in dem wir uns an den nachgewiesenen Kosten für Werkzeuge zur 
Herstellung des Liefergegenstandes beteiligen, Voll- bzw. Miteigentum.  
Die Werkzeuge gehen mit Zahlung in unser (Mit)Eigentum über. Sie ver-
bleiben leihweise beim Lieferanten. Der Lieferant ist nur mit unserer 
Genehmigung befugt, tatsächlich oder rechtlich über die Werkzeuge  
zu verfügen, ihren Standort zu verlagern oder sie dauerhaft funktionsun- 
fähig zu machen. 

§ 12 Software
Soweit zum Lieferumfang nicht standardisierte Software gehört, erklärt 
sich der Lieferant für die Dauer von 5 Jahren ab Lieferung des 
Liefergegenstandes bereit, nach unseren Vorgaben Veränderungen/ 
Verbesserungen der Software gegen angemessene Kostenerstattung  
vorzunehmen. Soweit die Software von Vorlieferanten stammt, wird er 
diese entsprechend verpflichten.

§ 13 Höhere Gewalt / Längerfristige Lieferverhinderungen
 (1)  Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige 

unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse befreien den 
Lieferanten und uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer 
Wirkung von den Leistungspflichten.

 (2)  Der Betroffene hat unverzüglich den anderen Vertragspartner umfas-
send zu informieren und im Rahmen des Zumutbaren alles zu unter-
nehmen, um die Auswirkung derartiger Ereignisse zu begrenzen.  
Der Betroffene hat den anderen Vertragspartner unverzüglich über 
das Ende der Störung zu informieren.

§ 14 Nachhaltigkeit
Wir erwarten, dass unsere direkten und indirekten Lieferanten die 
Einhaltung nachstehender Grundsätze sicherstellen. Sie sind aufgefordert, 
die Inhalte dieser Punkte an alle Beteiligten ihrer Lieferkette weiterzu- 
geben und deren Einhaltung aktiv zu fördern. 

Des Weiteren müssen alle Geschäftsaktivitäten innerhalb der Lieferkette 
die lokalen Gesetze erfüllen. Ziel nachstehend beschriebener Punkte  
zur Nachhaltigkeit ist die Festlegung eines gemeinsamen Leistungs- 
standards, Aufklärungsarbeit und das Engagement für einen verantwor-
tungsbewussten Geschäftsbetrieb.

 (1) Arbeitsbedingungen / Personal
 1.1 Vermeidung von Kinderarbeit
  In keiner Phase der Produktion darf auf Kinderarbeit zurückgegriffen 

werden. Alle Lieferanten sind aufgefordert, sich an die Empfehlung 
aus den ILO-Konventionen zum Mindestalter für die Beschäftigung 
oder den Arbeitseinsatz von Kindern zu halten. Dieses Mindestalter 
sollte nicht geringer als das Alter sein, mit dem die allgemeine 
Schulpflicht endet, und in jedem Fall nicht weniger als 15 Jahre  
betragen. Das Mindestalter für gefährliche Arbeiten beträgt 18 Jahre.

 1.2 Löhne, Sozialleistungen und Arbeitszeiten
  Vergütung und Sozialleistungen müssen den Grundprinzipien hin-

sichtlich Mindestlöhne, Überstunden und gesetzlich vorgeschriebener 
Sozialleistungen entsprechen. Die Arbeitszeiten müssen mindestens 
den geltenden Gesetzen, den Branchenstandards oder den einschlä- 
gigen ILO- Konventionen entsprechen, je nachdem, welche Regelung 
strenger ist. Überstunden sollten nur freiwillig verbracht werden 
müssen, und den Beschäftigten ist nach sechs aufeinander folgenden 
Arbeitstagen mindestens ein freier Tag zu gewähren.

 1.3 Freie Wahl der Beschäftigung
  Zwangs- oder Pflichtarbeit ist unzulässig. Die Beschäftigten müssen 

die Freiheit haben, das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung einer  
angemessenen Frist zu kündigen. Von den Beschäftigten darf nicht 
verlangt werden, ihren Ausweis, Reisepass oder ihre Arbeits- 
genehmigung als Vorbedingung für die Beschäftigung auszuhändigen.

 1.4 Gesundheit und Sicherheit
  Der Arbeitgeber gewährleistet Arbeitssicherheit und Gesundheits- 

schutz am Arbeitsplatz mindestens im Rahmen der nationalen 
Bestimmungen und unterstützt eine ständige Weiterentwicklung zur 
Verbesserung der Arbeitswelt.

 (2) Umweltstandards
 2.1 Umweltverantwortung
  Unternehmen müssen hinsichtlich der Umweltproblematik nach dem 

Vorsorgeprinzip verfahren, Initiativen zur Förderung von mehr 
Umweltverantwortung ergreifen und die Entwicklung und Ver- 
breitung umweltfreundlicher Technologien fördern.
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 2.2 Umweltfreundliche Produktion
  In allen Phasen der Produktion muss ein optimaler Umweltschutz 

gewährleistet sein. Dazu gehört eine proaktive Vorgehensweise, um 
die Folgen von Unfällen, die sich negativ auf die Umwelt auswirken 
können, zu vermeiden oder zu minimieren. Besondere Bedeutung 
kommt dabei der Anwendung und Weiterentwicklung energie- und 
wassersparender Technologie geprägt durch den Einsatz von 
Strategien zur Emissionsreduzierung, Wiederverwendung und 
Wiederaufbereitung.

 2.3 Umweltfreundliche Produkte
  Alle entlang der Lieferkette hergestellten Produkte müssen die 

Umweltschutzstandards ihres jeweiligen Marktsegments er- 
füllen. Dies schließt alle bei der Produktion eingesetzten Material- 
ien und Stoffe ein. Chemikalien und andere Stoffe, die bei 
Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, müssen identi- 
fiziert sein. Für sie ist ein Gefahrenstoffmanagement einzurichten, 
damit sie durch geeignete Vorgehensweisen sicher gehand- 
habt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder wiederverwen-
det und entsorgt werden können.

 2.4 Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen
  Alle entlang der Lieferkette sollten sich zum Ziel setzen, den 

Energieverbrauch der Unternehmung weiter zu senken und damit 
Klima und wertvolle Ressourcen zu schonen. Gleichzeitig sollte bei 
der Produktion und Lieferung die ständige Reduzierung der 
Treibhausgase verringert werden, durch Ausbau und/oder 
Erweiterung der Produktionsstandorte oder Lieferflotten. Auch bei 
Einkauf des Energiebedarfs muss durch Optimierungsmaßnah- 
men der Bedarf an CO2-armen Energieeinkauf ausgeglichen sein.

 2.5 Wasserqualität und -gebrauch
  In allen Phasen der Produktion und Lieferkette, sollte bei dem 

Einsatz von Wasser, zirkuläre System zum Einsatz kommen,  
so dass die Wasserrecyclingrate erhöht werden kann, um so  
die Umwelt zu schonen und den wertvollen Frischwasserver- 
brauch nachhaltig zu reduzieren.

 2.6 Luftqualität verbessern
  Durch den nachhaltigen Einsatz von modernen Filtersystem  

oder chemischen Zusätzen, soll die Luftqualität während der 
gesamten Lieferkette verbessert werden.

 2.7 Verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung
  Die Lieferanten der Hänel GmbH & Co.KG unterstützen Aktivi- 

täten, die eine verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung 
sicherstellen. Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die 
rechtswidrig oder durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare 
Maßnahmen erlangt wurden, sind zu vermeiden. Die Verwendung 
von Rohstoffen wie zum Beispiel Konfliktmineralien, die von 
Embargos oder sonstigen Einfuhrbeschränkungen betroffen sind, 
ist auszuschließen. Die Lieferanten sind daher verpflichtet,  
diese Rohstoffe in hergestellten Produkten in der Lieferkette  
zu identifizieren und die Herkunft und Bezugsquellen der von ihnen 
verwendeten Rohstoffe auf Anfrage offenzulegen.

 (3) Ethik
 3.1 Korruptionsbekämpfung
  Bei allen Geschäftsaktivitäten und -beziehungen wird ein Höchstmaß 

an Integrität erwartet. Jede Form von Korruption, Bestechung, 
Erpressung und Veruntreuung ist strikt verboten.

 3.2 Diskriminierung und Chancengleichheit
  Wir erwartet, dass unsere Lieferanten Chancengleichheit und 

Gleichbehandlung fördern und Diskriminierung bei der Einstellung 
von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung 
von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen unterbinden. Kein 
Mitarbeiter darf wegen seines Geschlechts, des Alters, der 
Hautfarbe, der Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen 
Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung benachteiligt werden.

 3.3 Sicherheit & Qualität
  Alle Produkte und Leistungen müssen bei Lieferung die vertraglich 

festgelegten Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllen und für ihren 
Verwendungszweck sicher genutzt werden können.

 (4) Managementsysteme
 4.1 Sicherheit & Qualität
  Der Lieferant gewährleistet die Einhaltung der hier aufgeführten 

Grundsätze durch ein externes oder internes Managementverfahren 
bzw. -prozess. Die Hänel GmbH & Co.KG wird Lieferanten bevorzu-
gen, die aktiv ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 und 
Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 oder alternativ einen 
betriebsinternen Umwelt-Managementsystem-Prozess betreiben.

 (5) Lieferantenbeziehungen
 5.1 Unterlieferanten
  Wir erwarten, dass unsere Lieferanten alle in §14 beschriebenen 

Grundsätze und Anforderungen an ihre Subunternehmer und 
Lieferanten kommunizieren und bei der Auswahl ebenfalls berück-
sichtigen. Die Lieferanten bestärken ihre Subunternehmer und 
Lieferanten darin, die beschriebenen Standards zu Menschen- 
rechten, Arbeitsbedingungen, Korruptionsprävention und Um- 
weltschutz im Rahmen der Erfüllung ihrer vertraglichen Ver- 
pflichtungen einzuhalten.

 5.2 Überwachung und Nachweispflicht
  Der Lieferant hat der Hänel GmbH & Co.KG auf Anfrage alle not- 

wendigen Informationen zu einer Ersteinschätzung korrekt und 
umfassend im Rahmen einer Selbstbeurteilung mitzuteilen. Er stellt 
darüber hinaus sonstige Informationen zur Verfügung, die die 
Einhaltung dieser Grundsätze nachweisen. Wir halten uns vor  
die Umsetzung dieser Richtlinie zu kontrollieren. Der Lieferant hat  
die Hänel GmbH & Co.KG über Ereignisse zu unterrichten, die  
den Grundsätzen des §14 entgegenstehen

§ 15 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht
 (1)  Erfüllungsort für beide Seiten und ausschließlicher Gerichtstand  

für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heilbronn a.N.

 (2)  Die zwischen uns und dem Lieferanten geschlossenen Verträge unter-
liegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des Übereinkommens über den internationalen Warenkauf 
(UN-Kaufrechts-Übereinkommen).
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